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Externenzulassungen bzw. 
Externenprüfungen (inklusive 
Zulassung zur Abschlussprüfung 
aufgrund von Berufserfahrung)

Die Berufsbildungsstatistik erfasst auch in dualen Ausbil-
dungsberufen abgelegte Abschlussprüfungen von Personen, 
die nicht aufgrund des Absolvierens der dualen Berufs-
ausbildung, sondern aus anderen Gründen zur Abschluss-
prüfung zugelassen werden. Diese sog. Externenprüfun-
gen bzw. Externenzulassungen und die Zulassungen 
aufgrund von Berufserfahrung werden nicht mit dem 
Auszubildendendatensatz (Satzart 1), sondern mit dem 
Datensatz zu den sonstigen Prüfungen (Satzart 2 der Berufs-
bildungsstatistik) erhoben. Hierbei werden ausschließlich 
Prüfungsteilnahmen gezählt.136 

Der über viele Jahre verwendete Begriff „Externenprüfung“ 
wird im Rahmen der Berufsbildungsstatistik aufgegeben, 
da der Begriff „Externenzulassungen“ angemessener ist. 
Denn es handelt sich um die üblichen Abschlussprüfungen, 
lediglich die Art der Zulassung ist eine andere als bei den 
Auszubildenden des dualen Systems.

136 Zur Teilnahme an Vorbereitungskursen siehe Schreiber/Gutschow 2013.

Die Erfassung erfolgt differenziert nach der Art der Zulas-
sung. Es werden entsprechend der Differenzierung im BBiG 
unterschieden: 

a)  Zulassung von Absolventen und Absolventinnen eines 
Bildungsgangs in einer berufsbildenden Schule § 43 (2) 
BBiG

b)  Zulassung aufgrund von Berufserfahrung § 45 BBiG (2) 
und (3)

Achtung: Hier weicht die Begriffsverwendung im Rahmen 
der Berufsbildungsstatistik von der ansonsten üblichen 
Begriffsverwendung ab! Üblicherweise werden nur die 
Zulassungen aufgrund von Berufserfahrung als Externen-
prüfungen/Externenzulassungen bezeichnet. Im Rahmen 
der Berufsbildungsstatistik werden die beiden Fälle (a und 
b) jedoch nicht begrifflich unterschieden, sondern unter 
der Bezeichnung „Externenzulassungen“ (früher auch 
„Externenprüfungen“) gefasst. Im Folgenden wird aus Ver-
einfachungsgründen für beide Zulassungsarten der Begriff 
„Externenzulassungen“ verwendet.

Tabelle A5.7-7:  Externenzulassungen zu Abschlussprüfungen (Prüfungsteilnahmen)1 und Prüfungserfolg nach 
Zuständigkeitsbereichen, Deutschland 2020

Zuständigkeits- 
bereich2

Teilnahmen 
insgesamt

davon Zulassungsart: davon Zulassungsart:

abgeschlossener 
schulischer  

Bildungsgang
Berufserfahrung

Bestandene  
Prüfungen  
insgesamt

abgeschlossener 
schulischer  

Bildungsgang
Berufserfahrung

Anzahl Anzahl in %3 Anzahl in %3 Anzahl EQ I in %4 Anzahl EQ I in % 4 Anzahl EQ I in % 4

Industrie und Handel 18.861 1.656 8,8 17.205 91,2 15.663 83,0 1.440 87,0 14.223 82,7

Handwerk 1.350 615 45,7 732 54,3 1.158 85,8 543 88,3 615 84,0

Öffentlicher Dienst 729 132 18,1 597 81,9 621 85,2 120 90,9 504 84,4

Landwirtschaft 1.191 39 3,3 1.149 96,7 1.071 89,9 39 100,0 1.032 89,8

Freie Berufe 507 249 49,1 258 50,9 396 78,1 162 65,1 234 90,7

Hauswirtschaft 1.209 525 43,3 687 56,7 1.059 87,6 477 90,9 582 84,7

Alle Bereiche 23.844 3.216 13,5 20.628 86,5 19.965 83,7 2.781 86,5 17.187 83,3

1  Unter dem Begriff „Externenzulassungen“ werden hier sowohl Zulassungen zur Abschlussprüfung vor der zuständigen Stelle aufgrund von Berufserfahrung (oder einem 
anderen Nachweis über den Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit) verstanden als auch die Zulassung von Absolventen/Absolventinnen einer schulischen Berufs-
ausbildung, die einem anerkannten dualen Ausbildungsberuf entspricht.

2  Maßgeblich für die Zuordnung zu den Zuständigkeitsbereichen ist die zuständige Stelle für den Ausbildungsberuf (vgl. E  in Kapitel A1.2).
3 In % aller Teilnahmen an Externenzulassungen zur Abschlussprüfung (des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs).
4 In % der jeweiligen Prüfungsteilnahmen (des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs).
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